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Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) 
 
Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, ber. S. 416),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBl. I S. 3786) 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Form vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 
Art enthalten, außer Kraft. 
 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WR - Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

Ausschluss gem. § 1 Abs. 5 BauNVO 

Nicht zulässig sind: 

- Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes 
dienen. 

Die nach § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird entsprechend Planeintrag festgesetzt. 

Die Flächen baulicher Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche können bei Ermittlung 
der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch eine Bezugshöhe (B) entsprechend Planeintrag 
festgesetzt. 
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2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch Gebäude-
höhen (GHmax) entsprechend Planeintrag. 

Als oberer Bezugspunkt gilt für die Gebäudehöhe der äußere Schnittpunkt der Außen-
wand mit dem oberen Abschluss der Attika bzw. der höchste Punkt der Dachkonstruk-
tion. 

Erläuterungsskizze: 

 

Eine Überschreitung der ausgeführten Gebäudehöhe (Oberkante Attika) ist mit unterge-
ordneten technischen Einrichtungen und Aufbauten, wie Satellitenschüsseln, Wärme-
pumpen, Treppenhausanlagen und Aufzugsüberfahrten auf maximal 10% der Dachfläche 
bis maximal 3,0 m Höhe zulässig. 

Solar- und Photovoltaikanlagen müssen in ihrer Höhe hinter der Attika des Flachdachs 
zurückbleiben. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag. 
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür 
festgesetzten Flächen zulässig. 

4.2 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allge-
mein zulässig. 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen bis zu einem Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum allgemein zulässig. 

5. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-
chen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

5.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellte Aufteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Fest-
setzung. Sie dient lediglich der Information über beabsichtigte Gestaltung des Verkehrs-
raums. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Extensive Dachbegrünung 

Flachdächer sind, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, mit einer extensiven 
Dachbegrünung auszuführen. Die Kombination mit Solar- und Photovoltaikanlagen ist 
zulässig. 

6.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 
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6.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Wegbeleuchtung mit insektenschonenden 
Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten 
zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht erzeugen.  

6.4 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-
über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-
terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von dauerhaft mit wassergefüllten Gartenteichen zulässig. 

7. Bauliche oder sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Für die innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche liegenden Fassaden sind 
Vorkehrungen zur Geräuschminderung zu treffen. Im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis über die Luftschalldämmung nach DIN 
4109 zu führen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

- Aufenthaltsräume in Wohnungen und ähnliche Räume ab Lärmpegelbereich III. 

- Büroräume und ähnliche Räume       ab Lärmpegelbereich IV. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung gutachterlich 
nachgewiesen wird, dass sich aufgrund der vorgesehenen Bebauung an den Fassaden 
von schutzbedürftigen Räumen geringere Lärmpegelbereiche als in der Planzeichnung 
angegeben ergeben. 

Nach VDI 2719 ist bei Außengeräuschpegeln von über 50 dB(A) nachts eine schalldäm-
mende, eventuell fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. In jeder Woh-
nung ist dann wenigstens ein zum Schlafen geeigneter Raum mit Lüftungseinrichtungen 
vorzusehen. 

Grundlage für die Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung des Büros BS Inge-
nieure, Ludwigsburg, vom 9. Dezember 2019 (A 6322). 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebot auf dem Baugrundstück 

Die nicht baulich genutzten Freiflächen des Baugrundstücks sind als unversiegelte Vege-
tationsfläche gärtnerisch anzulegen und mit einheimischen Gehölzen und Sträuchern zu 
bepflanzen. Kies-, Schotter- und ähnliche Materialschüttungen, ggf. in Kombination mit 
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darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien, sind hierfür unzu-
lässig. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind nur Flachdächer. 

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.3 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Staffelgeschosse sind farblich oder durch Materialwechsel von den darunter liegenden 
Vollgeschossen abzusetzen. 

1.4 Anordnung von Abfallbehältern 

Abfallbehälter sind so anzuordnen oder durch bauliche Maßnahmen bzw. Bepflanzungen 
zu verdecken, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum nicht einzusehen sind. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 
sind unzulässig. 

3. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 
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4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

5. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird für Wohnungen über 
55 m² auf 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohnung erhöht. Für Wohnungen bis 55 m² ist min-
destens 1,0 Kfz-Stellplatz vorzusehen. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 
Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 
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Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach 
§ 1 BBodSchG gewährleisten (z. B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflan-
zenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz 
vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld der geplanten Bebauung dürfen Gehölze nur im Zeitraum zwischen dem 1.10. 
und dem 28.2. gerodet werden. Holz und Astwerk sind unverzüglich abzuräumen. 

Die Gebäude werden im gleichen Zeitraum abgerissen. Ist das nicht möglich, ist ein Abriss 
erst nach Freigabe durch einen Vogelkundler, der zuvor geprüft hat, ob Vögel an den 
Gebäuden brüten, zulässig. Alternativ ist auch das Entfernen bzw. Unbrauchbarmachen 
von Brutstrukturen möglich. 
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Liegt das Baufeld vor dem Baubeginn über einen längeren Zeitraum brach, so ist es ab 
Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn mindestens alle zwei Wochen zu mä-
hen oder zu mulchen. Damit kann verhindert werden, dass Bodenbrüter Nester anlegen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. CEF-Maßnahme: Installation von Nistkästen 

An Gebäuden und Bäumen der Umgebung werden 5 Nistkästen für Höhlenbrüter, 4 für 
Halb-höhlenbrüter und 4 Nisthilfen für Nischenbrüter angebracht. 

8. Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse 

Nicht ausgeschlossen werden kann eine zumindest gelegentliche Nutzung der potenti-
ellen Quartiere (Faulloch) in 6 Bäumen. Winter- oder Wochenstubenquartiere können 
ausgeschlossen werden. 

Wenn bei der Gehölzrodung, den Gebäudeabrissen und der Baufeldfreimachung vorge-
gangen wird, wie bereits bei den Vögeln festgelegt, dann können Fledermäuse weder 
getötet noch verletzt wer-den. 

Vorsorglich sollten die Bäume mit potenziellen Quartieren vor dem Fällen endoskopisch 
untersucht werden. Bei Besatz mit Fledermäusen müssen die Bäume stehen bleiben bis 
die Fledermäuse sie jahreszeitlich bedingt verlassen. Erst dann können sie gefällt werden. 
Sollten bei der Kontrolle Fledermäuse nachgewiesen werden oder es Hinweise auf eine 
tatsächliche Quartiernutzung geben, ist jeweils ein Fledermaus - Rundkasten an geeig-
neter Stelle im Umfeld aufzuhängen. Zu jedem der Ersatzkästen muss ein Kasten für höh-
lenbrütende Vögel gehängt werden, damit die Ersatzkästen nicht von den Vögeln 
blockiert werden. 

Der beauftragte Fledermausgutachter schlägt unabhängig davon vor den ehemaligen 
Bierkeller für Fledermäuse zu optimieren. Dies könnte am einfachsten dadurch gesche-
hen, dass am westlichen Ende des Gangsystems ein Rohr mit einem Durchmesser von 
15 cm an die Erdoberfläche geführt wird. Dadurch würde das potenzielle Quartier Bier-
keller besser bewettert und damit kühler, was für winterschlafende Fledermäuse günsti-
ger ist. Der Vorschlag sollte geprüft und mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt werden. Eine Verbuchung ins kommunale Ökokonto wäre sicherlich möglich. 

9. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 
unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-
hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-
zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 
Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 



Stadt Bad Friedrichshall – Gemarkung Kochendorf 

Bebauungsplan „12/14 Neuenstädter Straße“ 

Textlicher Teil –Entwurf Seite 10  

10. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-
anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-
richtigung. 

11. Bergbauberechtigung 

Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb der unbefristet und rechtskräftig bestehenden 
Bergbauberechtigung „Konsolidiertes Gruben- und Solefeld der Salinen Friedrichshall 
und Clemenshall am unteren Neckar“ und in der Nähe von Grubenbauen des Steinsalz-
bergwerks Kochendorf. 

Die Steinsalzgewinnung in diesem Bereich ist abgeschlossen. Dennoch ist nicht auszu-
schließen, dass auch in Zukunft vereinzelte Sprengungen durchgeführt werden, die an 
der Tagesoberfläche möglicherweise lokal als Geräusche und Erschütterungen wahrge-
nommen werden. 

Über den Grubenbauen treten nach aktuellem Kenntnisstand gleichmäßige, kontinuierli-
che Senkungen der Tagesoberfläche auf. Sie führen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte 
erfahrungsgemäß zu weitläufigen Senkungsmulden mit sehr flachen Flanken. Die Sen-
kungsmulden sind augenscheinlich im Gelände nicht erkennbar. Die Senkungsbeträge 
werden vermessungstechnisch erfasst. 

Nähere Auskünfte zu den bergbaubedingten Einflüssen auf die Tagesoberfläche im Be-
reich des Steinsalzbergbaus erteilt der Bergbauunternehmer, die Südwestdeutsche Salz-
werke AG, Heilbronn. 

Für Schäden am Grundeigentum (Bergschäden i. S. von § 114 des Bundesberggesetzes –
BBergG– vom 13.08.1980), die durch den Steinsalzbergbau verursacht werden, wird Scha-
denersatz nach §§ 115 ff BbergG geleistet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer Bergbauberechtigung der Südwestdeutsche Salz-
werke AG und im Bereich des Grubengebäudes des Bergwerk Kochendorf. Obgleich ein 
Abbau von Steinsalz hier nicht mehr erfolgt, können vereinzelte Sprengungen im Rah-
men der Versatztätigkeit (Verfüllmaßnahmen) nicht grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den. In einem solchen Fall muss mit Geräuschwahrnehmungen und leichten 
Schwingungen gerechnet werden. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-
pflanzungen 
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Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 
Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage 

 

Artenliste 3: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 
Straßenbereich 

 

Artenliste 4: Obstbaumsorten 
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Artenliste 5: Empfohlene Saatgutmischung 
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